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§ 9 ADV Meldungen
 ADV - Allgemeine Dienstvorschriften für das Bundesheer

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

Allgemeine Meldepflicht

1. (1)Der Untergebene ist verpflichtet, seinem Vorgesetzten alle militärisch bedeutsamen Tatsachen und sonstige für

den Dienst wichtige Vorfälle, Nachrichten und Vorhaben unaufgefordert zu melden. Insbesondere sind zu

melden:

1. 1.besondere Vorfälle;

2. 2.das Abrücken und das Eintreffen bei einem dienstlich begründeten Ortswechsel;

3. 3.alle die eigene Person betreffenden wichtigen Veränderungen und Vorfälle, soweit sie von dienstlichem

Interesse und dem Vorgesetzten nicht bekannt sind.

1. (2)Meldungen sind, sofern nicht besondere Anordnungen bestehen, persönlich und mündlich zu erstatten; ist

dies unmöglich oder unzweckmäßig, so hat die Meldung in anderer geeigneter Form zu erfolgen. Meldungen

müssen wahrheitsgetreu, klar, kurz und vollständig sein. Sofern kein besonderer Zeitpunkt angeordnet wurde,

sind Meldungen unverzüglich zu erstatten.

Besondere Meldepflicht

1. (3)Betreten Vorgesetzte während des Dienstes den Dienstbereich einer Truppe, so hat der Kommandant der

Truppe, in seiner Abwesenheit der Ranghöchste, auf Verlangen des Vorgesetzten Meldung über Art des Dienstes

und über seinen Auftrag zu erstatten. Das gleiche gilt für Soldaten, die außerhalb einer Truppe einen dienstlichen

Auftrag erfüllen. Die Meldepflicht nach Abs. 1 bleibt hievon unberührt.
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